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C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
In den Hortgruppen kann eine Sozialstaffel nach den Richtlinien des Kreises Pinneberg über 
die Erstattung von Kosten der Ermäßigung von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren 
(Sozialstaffel) und über Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen zu den 
laufenden Kosten (Betriebskostenförderung) gewährt werden. Alternativ kann in den 
Hortgruppen auch eine Geschwisterermäßigung gewährt werden. In den Betreuungsklassen 
wurde die Geschwisterermäßigung analog angewendet. Die Sozialstaffelregelung wurde 
jedoch nicht in den Betreuungsklassen angewandt.

Geschwisterermäßigung bedeutet, dass das älteste Kind den vollen Beitrag zahlen muss und 
für das 2. Kind 30 %, für das 3. Kind 60 % und für jedes weitere Kind 100% Ermäßigung 
gewährt wird.

Bei der Sozialstaffelregelung gibt es feste Einkommensgrenzen und in einem festgelegten 
Verfahren wird der Einkommensüberhang ausgerechnet, aus dem sich wiederum der 
zumutbare Kindergartenbeitrag ergibt. Der Differenzbetrag wird bei beiden Ermäßigungen 
vom Kreis Pinneberg und von der Stadt Tornesch mit dem Träger ausgeglichen. Bei den 
Eltern wird das Teilnahmeentgelt entsprechend reduziert.
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Durch die Einführung der Offenen Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen-Schule 
entfällt auch die Hortbetreuung und damit die Möglichkeit der Ermäßigung aus einer 
Sozialstaffel. Um den Wegfall für die Familien abzumildern, soll eine freiwillige 
Sozialstaffelregelung eingeführt werden. Gleichzeitig soll die Geschwisterermäßigung 
normiert werden.

Da die Stadt Tornesch die Teilnahmeentgelte zumindest für die Betreuungsklasse an der 
Fritz-Reuter-Schule nicht selbst festsetzt, kann die Stadt nur einen Zuschuss zahlen. Daher 
wird nach den Richtlinien ein Zuschuss gewährt, der direkt an den Maßnahmenträger 
ausgekehrt wird.

Die Regelungen zur Geschwisterermäßigung entsprechen den Richtlinien des Kreises 
Pinneberg. Bei der Erstellung dieser Richtlinie ist mit der Wahl der Zuschusstatbestände ein 
möglichst unaufwendiges Verfahren gewählt worden, um den bürokratischen Aufwand 
sowohl für Antragssteller als auch für die Verwaltung (Personalbedarf) gering zu halten. 
Deshalb wird  nach Art des Leistungsbezuges ein prozentualer Zuschuss gewährt, wenn der 
entsprechende Bescheid vorgelegt wird. Die Bezuschussung ist dem Bewilligungszeitraum 
der Sozialleistung anzupassen. Diese vereinfachte Berechnungsvariante kann 
voraussichtlich mit dem bestehenden Personalbestand bewältigt werden.

Wegen der bereits bestehenden Betreuungsklassen wird empfohlen die Richtlinie mit 
Wirkung zum 01.01.2013 zu erlassen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt 

 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten für die Sozialstaffel belaufen sich für ein Jahr nach den aktuellen Fallzahlen für 
die Johannes-Schwennesen-Schule auf 15.000 € und für die Fritz-Reuter-Schule auf 10.000 
€ pro Haushaltsjahr. An der Johannes-Schwennesen-Schule ist der Bedarf höher, weil nur 
hier eine Hortbetreuung möglich war, in der eine Sozialstaffelregelung nach den Richtlinien 
des Kreises Pinneberg gewährt werden konnte. Da die Hortbetreuung an der Johannes-
Schwennesen-Schule noch bis Ende August vorgehalten wird, sind für das Haushaltsjahr 
2013 nur anteilig Kosten i. H. v. 6.000 € eingestellt worden. Bis August 2012 erstattet der 
Kreis noch die Kosten für die Sozialstaffel für die Hortbetreuung.

Die Kosten für die Geschwisterermäßigung bleiben unverändert. An der Fritz-Reuter-Schule 
wurden 8.500 € und an der Johannes-Schwennesen-Schule wurden 3.000 € veranschlagt.
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Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt die „Richtlinien der Stadt Tornesch über die 
Bezuschussung von Teilnahmeentgelten an der Fritz-Reuter-Schule und der Johannes-
Schwennesen-Schule für a) Betreuungsklassen und b) Angebote im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule“.

 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage:
 Entwurf der Richtlinien

 



Richtlinien der Stadt Tornesch über die Bezuschussung von Teilnahmeentgelten an 

der Fritz-Reuter-Schule und der Johannes-Schwennesen-Schule für 

a) Betreuungsklassen nach Schulgesetz 

b) Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule 

 

§ 1 Grundsätze 

(1) Die Stadt Tornesch gewährt einen Zuschuss zu den Teilnahmeentgelten an 

Grundschulen in Tornesch.  

 

(2) Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt Tornesch. 
Ein Anspruch auf Gewährung des Zuschusses besteht nicht. Vielmehr entscheidet 
die Stadt Tornesch aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 
Sollte das Zuschussvolumen die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
übersteigen, behält sich die Stadt die Auswahlentscheidung und/oder ggf. eine 
Absenkung der Zuschusshöhen vor. 
 

(3) Die Zuschussgewährung ist nachrangig und alle übrigen Zuschuss- bzw.- 
Ermäßigungsmöglichkeiten sind vor der Antragstellung auszuschöpfen. 

 
(4) Werden die Voraussetzungen für die Bezuschussung nach dieser Richtlinie 

festgestellt, wird der Zuschuss rückwirkend zum 01. des Monats, in dem der Antrag 

gestellt wurde. 

 

(5) Die Mittagsverpflegung ist von der Bezuschussung ausgeschlossen. 

 

(6) Der errechnet Zuschuss ist auf volle 0,50 € bzw. auf volle € aufzurunden. 

 

(7) Der Zuschuss wird direkt an den Maßnahmenträger gezahlt. 
 

§ 2 Geschwisterzuschuss 

(1) Auf Antrag des Zahlungspflichtigen kann ein Zuschuss für Geschwisterkinder gewährt 

werden, wenn das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder ebenfalls in Tornesch 

in einer Betreuungsklasse, in dem Angebot der Offenen Ganztagsschule, eine 

Kindertagesstätte im Sinne des Kindertagesstättengesetzes des Landes Schleswig-

Holstein und/oder von einer anerkannten Tagespflegeperson betreut wird. Der 

Ermäßigungsanspruch gilt bis zum Ablauf des Schuljahres bzw. bis zur Abmeldung 

eines der Kinder von einem der o.g. Betreuungsangebote. 

 

(2) Der Zuschuss wird für das ältere Geschwisterkind bzw. die ältesten 

Geschwisterkinder in folgender Staffelung gewährt 

für das 2. Kind i.H.v.  30 %, 
für das 3. Kind i.H.v.  60 %, 
für alle weitern Kinder i.H.v.  100 %. 

  



§ 4 Sozialstaffel 

Auf Antrag des Zahlungspflichtigen kann ein Zuschuss zum Teilnahmeentgelt in sozialen 

Härtefällen nach Vorlage des entsprechenden Bescheides gewährt werden. Die Höhe des 

Zuschusses richtet sich nach der dem Bezug der Leistung. Die Zuschusshöhe ergibt sich wie 

folgt: 

Leistung nach dem SGB II (ALG II) 80 % 

Leistung nach dem SGB III (ALG I) 50 % 

Leistung nach dem SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung) 80 % 

Leistung nach dem Wohngeldgesetz 50 % 

Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz 80 % 

Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 80 % 

 

Die Zuschussgewährung in sozialen Härtefällen schließt eine Geschwisterermäßigung aus. 

Der Ermäßigungsanspruch gilt für die Dauer des Leistungsbezuges, jedoch längstens bis 

zum Ende des Schuljahres bzw. der Abmeldung des Kindes aus dem Betreuungsangebot. 

§ 5 Ausnahmen 

Über Ausnahmen in sonstigen Härtefällen entscheidet der Bürgermeister der Stadt Tornesch 

nach vorheriger Abstimmung mit der Schulleitung. 

 

§ 6 Schlussbestimmungen 

Diese Richtlinien treten am 01.01.2013 in Kraft. Sie sind von der Ratsversammlung am xx 

beschlossen worden. 

 

Tornesch, XXX 

 

Roland Krügel 

Bürgermeister 
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